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Berücksichtigung der Grundrechte von AsylwerberInnen –  
SOS-Menschenrechte verweist auf den Bericht des Menschen-
rechtsbeirats  
 
Der Bericht des Menschenrechtsbeirates bestätigt die Forderung von SOS-
Menschenrechte Österreich nach einer notwendigen Reparatur des Fremden-
rechts im Bezug auf die Schubhaft und ein Bleiberecht für integrierte Asylwer-
berInnen. 
 
Der Menschenrechtsbeirat Österreich spricht sich in seiner Stellungnahme für die 
Erteilung von humanitären Aufenthaltsbewilligungen für AsylwerberInnen, die in Ös-
terreich integriert sind, aus. 
 
Der Menschenrechtsbeirat kommt zu Schluss, dass aufgrund der grundrechtlich ge-
botenen Beachtung des Privat- und Familienlebens gemäß Artikel 8 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) die Integration der Personen in der Ent-
scheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen berücksichtigt werden müsse 
und empfiehlt dies durch entsprechende Dienstanweisungen sicherzustellen. 
Artikel 8 der EMRK schützt das Privat- und Familienleben und sichert die Gewähr-
leistung eines grundrechtlichen Schutzes des Einzelnen. Dieser Schutz steht höher 
als eine Abschiebung. Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme aufgrund einer Stö-
rung der öffentlichen Ordnung müsse von der Behörde bewiesen werden.  
 
Vorstandsvorsitzender von SOS-Menschenrechte Österreich Mag. Andreas Gruber: 
„Diese Stellungnahme bestätigt die von SOS-Menschenrechte Österreich und ande-
ren Initiativen vorgebrachten Forderungen, die sich gegen dieses Fremdenrecht und 
die Schubhaft und für ein Bleiberecht von integrierten AsylwerberInnen einsetzen. 
Unsere Forderung ist es, dass menschen- und grundrechtliche Standards, wie im Art. 
8 der EMRK definiert, auch in den Gesetzen verankert sind.“  
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